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Eckpunktepapier der Bundesnetzagentur für ein Verfahren zum Nachweis nicht vertrags-

konformer Leistungen im Mobilfunkbereich 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

nach Beteiligung ihrer Mitglieder -der Städte, Landkreise und Gemeinden – nimmt die Bun-

desvereinigung der kommunalen Spitzenverbände zum Eckpunktepapier der 

Bundesnetzagentur für ein Verfahren zum Nachweis nicht vertragskonformer Leistungen 

nachfolgend Stellung. Wir beschränken uns dabei auf die aus kommunaler Sicht besonders 

relevanten Eckpunkt 4 des vorliegenden Papiers. 

 

Dieser besagt, dass die Bundesnetzagentur erst dann von einer nicht vertragskonformen 

Leistung im Mobilfunkbereich auszugehen beabsichtigt, wenn es zu einer erheblichen Ab-

weichung von den in den Endkundenverträgen vereinbarten maximalen 

Übertragungsgeschwindigkeiten im Down- und Upload kommt. Der vorgesehen Abschlag soll 

nicht bundeseinheitlich, sondern vielmehr in Abhängigkeit von Raumtypen festgelegt wer-

den und im städtischen Bereich 75 Prozent, im halbstädtischen Bereich 85 Prozent und im 

ländlichen Bereich 90 Prozent betragen. Angesichts des von der Bundesnetzagentur des Wei-

teren vorgeschlagenen Nachweisverfahrens würde dies bedeuten, dass eine nicht mehr 
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vertragskonforme Leistungen im Mobilfunkbereich erst dann vorliegen würde, wenn nicht 

an drei von fünf Messtagen jeweils mindestens einmal in städtischen Bereichen 25 Prozent, 

in halbstädtischen 15 Prozent oder in ländlichen Bereichen 10 Prozent der vertraglich verein-

barten Maximalgeschwindigkeit erreicht würden. 

 

Dieser Vorschlag der Bundesnetzagentur ist auch Sicht der Bundesvereinigung der kommu-

nalen Spitzenverbände entschieden abzulehnen.  

 

Bereits die Aufteilung des deutschen Staatsgebiets in unterschiedliche Raumklassen im Zu-

sammenhang mit vertraglich geschuldeten Leistungen ist in keiner Weise hinnehmbar. Eine 

solche Aufteilung entspricht weder dem Ziel der Gewährleistung gleichwertiger Lebensbe-

dingungen im gesamten Bundesgebiet noch der grundsätzlichen wirtschaftlichen Bedeutung 

einer hochleistungsfähigen Mobilfunkversorgung, die als unverzichtbarer Standortfaktor in 

allen Teilräumen von hoher Relevanz ist. Wir weisen in diesem Zusammenhang ausdrücklich 

darauf hin, dass die Bundesnetzagentur nach den Vorgaben des Telekommunikationsgeset-

zes (§§ 2 Abs. 2 Nr. 3 lit c, 87 Abs. 2 Nr. 1 TKG) in besonderer Weise auf die Verwirklichung 

dieser Ziele verpflichtet ist.  

 

Der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände ist auch kein weiterer Fall be-

kannt, in dem – bezogen auf ein bundesweit einheitliches Leistungsversprechen und 

bundesweit einheitlicher Vertragskonditionen – bei der Frage, ob eine vertragskonforme Er-

füllung vorliegt, nach Raumklassen differenziert wird. Wenn Unternehmen ihre Leistungen 

auf der Grundlage bundesweit einheitlicher Verträge anbieten, ohne im Hinblick auf ihr Leis-

tungsversprechen und die insoweit von den Kunden zu erbringenden Gegenleistungen nach 

Raumklassen zu differenzieren, ist es nach Auffassung der Bundesvereinigung der kommuna-

len Spitzenverbände unter keinem Gesichtspunkt zu rechtfertigen, allein auf der Ebene der 

Vertragserfüllung seitens der Anbieter nach Raumklassen differenzierende Kriterien zu-

grunde zu legen. Anders ausgedrückt: Wer undifferenziert eine einheitliche Leistung 

vertraglich verspricht, schuldet eine solche Leistung auch.  

 

Darüber hinaus wahren die die Kriterien, bei denen die Bundesnetzagentur bereit ist, noch 

von einer vertragskonformen Leistung der Mobilfunkanbieter auszugehen, die Interessen 

der Endkunden nicht hinreichend. Die Unternehmen werben mit hohen Übertragungsraten 

um ihre Kunden. Selbst wenn allgemein bekannt sein sollte, dass die besonderen techni-

schen Gegebenheiten des Mobilfunks es bedingen, dass nicht jeder Endkunde zu jedem 

beliebigen Zeitpunkt und in jeder beliebigen Nutzungssituation erwarten kann, vollen Zugriff 

auf die vertraglich vereinbarten Maximalgeschwindigkeiten haben, sind die relevanten 

Grenzwerte seitens der Bundesnetzagentur deutlich zu niedrig angesetzt und stellen gera-

dezu eine Einladung an die Mobilfunkanbieter da, mit übertriebenen Leistungsversprechen 

um Kunden zu werben. Wer 100 Prozent Leistung – und sei es auch nur als Maximalge-

schwindigkeit – verspricht, handelt nicht mehr vertragskonform, wenn er tatsächlich nur 

zehn Prozent dieser Leistung bereitzustellen in der Lage ist. Hinzukommt, dass nach den 
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Vorstellungen der Bundesnetzagentur selbst dann noch eine vertragskonforme Leistung vor-

liegt, wenn diese zehn Prozent der vertraglich versprochenen Leistung an (nur) drei von fünf 

Messtagen mindesten einmal erreicht wird. Das bedeutet, dass die vertraglich versprochene 

Leistung an zwei von fünf Messtagen überhaupt nicht und an den übrigen drei Tagen an nur 

einem von sechs der pro Tag durchzuführenden Messungen erreicht werden muss. Vertrags-

konform würde ein Anbieter danach also auch dann noch handeln, wenn sein tatsächliches 

Leistungsangebot für den weitaus größten Teil der Zeit nicht zur Verfügung steht.  

 

 

Vor diesem Hintergrund fordert die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände 

die Bundesnetzagentur dringend zu einer Korrektur ihres Eckpunktepapiers auf. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Im Auftrag  

 

Gez. Dr. Ritgen 

 


